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~ Vorläufige Themenliste ~ 

 

Themenkomplex 1: Grundlagen und der Rechtsstaat in Deutschland 

1. Begriffsgeschichte des Rechtsstaats (Französische Revolution, Rechtsphilosophie) 

 

2. Das Rechtsstaatsprinzip als Teil der Freiheitlichen Demokratischen Grundordnung 

(FDGO) in Deutschland und sein besonderes Verhältnis zum Demokratieprinzip 

 

3. Rechtsstaatliche Gewährleistungen in den deutschen Landesverfassungen (insbesondere 

materielle und prozessuale Besonderheiten gegenüber dem Grundgesetz) 

 

Themenkomplex 2: Der Rechtsstaatsbegriff in der EU und im Europarat 

4. Das Rechtsstaatsprinzip in der EU 

 

5. Der Rechtsstaat in der Rechtsprechung des EGMR 

 

6. Die Arbeit der Venedig-Kommission  

 

7. Der Rechtsstaatsbegriff in ehemals sozialistischen Staaten vor und nach der Wende (z. B. 

Polen, Tschechien, Russland) 

 

Themenkomplex 3: Der Rechtsstaat in unterschiedlichen außereuropäischen 

Rechtskreisen 

(Hinweis: Es sind stets jeweils genaue Kriterien für Rechtsstaatlichkeit in den jeweiligen Staaten 

aufzuzeigen oder zu entwickeln und dann anhand der tatsächlichen Situation in den jeweiligen 

Staaten abzuprüfen.) 

8. Rechtsstaatliche Analyse für ausgewählte Staaten Afrikas (z. B. Südafrika, Nigeria, Kenia) 

 

9. Rechtsstaatliche Analyse für ausgewählte Staaten Ostasiens (z. B. China, Japan, Vietnam) 



 

10. Rechtsstaatliche Analyse für ausgewählte Staaten Südasiens (z. B. Indien, Bangladesch, 

Myanmar) 

 

11. Rechtsstaatliche Analyse für ausgewählte Staaten Lateinamerikas (z. B. Brasilien, 

Argentinien, Mexiko) 

 

12. Rechtsstaatliche Analyse der USA und Kanadas 

 

13. Rechtsstaatliche Analyse für ausgewählte muslimische Staaten (Ägypten, Saudi Arabien, 

Iran)  

 

14. Das Entstehen einer internationalen Rule of Law (insbesondere materiell-rechtlich, z. B. 

menschenrechtliche Überwachungssysteme der UN, regionale 

Menschenrechtsgerichtshöfe, internationales Investitionsschutzrecht) 

 

 


